
Landratsamt Roth 
-- Sachgebiet 44, Wasserrecht -- 
Weinbergweg 1 
 
91154 Roth Tel.: 09171/81-427

 
Fax: 09171/81-7427

Antrag 
 
auf Ausnahmegenehmigung nach § 56 SchO (Schifffahrtsordnung) 
 
für die Zulassung eines  Segelbootes 
  Elektro-Motorbootes 
zum Befahren des Rothsees - Hauptsperre 

  
für die Zeit vom  bis  .(max. 4 Wochen)  
 
 
Anlagen: Beschreibung:  Boot  Motor  

   
sonstige Zulassung 
(Ablichtung)  

TÜV-
Bericht  

   
   
 

1. Personenangaben 
a) des Antragstellers 

Name, Vorname 

Anschrift (Straße, Nr., PLZ, Ort) 

Telefon  geb. am geb. in 

Telefax 

  
b) des Bootseigners (nur ausfüllen, wenn nicht identisch mit Antragsteller/in)  

Name, Vorname 

Anschrift (Straße, Nr., PLZ, Ort) 

Telefon  geb. am geb. in 

Telefax 

  
c) der weiteren Schiffsführer  - über 14 Jahre (nur bei Elektro-Motorbooten) 

 
Name, Vorname Anschrift Geb. am Verwandtschaftsgrad 

    

    

 

2. sonstige Zulassung  

erteilt von 
 

am 
 

Kennzeichen gewöhnlicher Standort 44
. A

nt
ra

g_
A

us
na

hm
e_

E
le

kt
ro

-S
eg

el
bo

ot
.d

oc
 



 
3. Bootsangaben 
 

a) Art des Fahrzeuges 
 

 Elektro-Motorboot Segelboot mit 
    
  Hilfsmotor 
  eingebauter Wohneinrichtung (Kajüthöhe………..m) 
  Kocheinrichtung 
  Sanitäreinrichtungen, Spüle 
  Heizeinrichtung 
  

b) Bootskörper 
Bauwerft/Hersteller Modell/Typ Bau-Nr. Baujahr 

Länge Breite  Segelfläche Verdrängung (beladen) 

Zuladung/Tragfähigkeit 

 
c) Motor 

Hersteller Motor-Nr. Modell-Nr. 

Baujahr Leistung Schallpegel Antriebsart:  Außenborder 
 kW  db(A)    Innenborder 

Arbeitsverfahren:  Elektro 

d) Ausrüstung 

  Buglicht   Schallgerät 
  Hecklicht   Geschwindigkeitsmesser 
  Backbordlicht   Lenzeinrichtung/-gerät 
  Steuerbordlicht   Abfallbehälter 
  Weißes Rundumlicht  Feuerlöscher  
  Zweifarbenlicht  Rettungsmittel (Art und Menge) 
  Dreifarbenlicht  …………………………………… 
  Notlampe  …………………………………… 
    
 

4. Der Antragsteller versichert, dass 

a) die notwendige Mindestausrüstung, also weißes Rundumlicht, Rettungsmittel 
(1 pro Person), Schallgerät und Lenzeinrichtung an Bord sind; 

b) das beschriebene Boot und der Motor den Vorschriften der 
Schifffahrtsordnung entsprechen und er mit diesen Vorschriften vertraut ist; 

c) evtl. vorhandene Batterien seefest befestigt und mit einer Abdeckung aus 
nichtleitendem Werkstoff versehen sind (nicht auslaufsichere Batterien müssen 
darüber hinaus in einem Behälter aus säurebeständigem Werkstoff aufgestellt 
werden); 

d) bei voller Beladung eine Freibordhöhe von mindestens 25 cm vorhanden ist; 
e) keine Abwässer oder Fäkalien in den See eingeleitet werden. 

 
 

    

   
Ort, Datum  Unterschrift des Antragstellers 
 


